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Nochmals „Kirchensteuer und Kirchenmitgliedschaft“
In der Wochenzeitung Publik“ (Nr. Lraten, daß 90028  - beispielsweise das preußische
VO 19769, 30 haben Marre Gesetz ber die Verwaltung des katholischen
und List! auf meinen 1m Novemberheft Kirchenvermögens VO' 1924 (GS
dieser Zeitschrift (184 [1969] 309—315) — 585) ıcht Prompt als reichsverfassungswidrig
schıenenen Beitrag „Kirchensteuer und Kır- 7zurückwies. Inzwischen ISt, hne dafß eın
chenmitgliedschaft“ erwidert. Gleich Be- Wort des Verfassungstextes geäindert worden
ginn schreibt diıese „Entgegnung“ MLr wel ware, die damalıge Auslegung völlig verlas-
Behauptungen Z& die wenn S1e zuträfen!) SCH; einer der Mitvertasser der „Entgegnung“
„letztliıch das ZESAMLTE Staats-Kirchen-Ver- 1St in verdienstvoller Weiıse mitbeteiligt
hältnis A2uUSs den Angeln“ heben würden, Jjes der 1m Zusammenhang des insgesamt
doch WIr:! behauptet „angesichts des veränderten, wesentliıch geläuterten un be-
klaren und eindeutigen Wortlauts des Grund- richtigten Auslegung der 508 Religionsartikel
gesetzes”, der übrigens 1in der Sanzen Ent- der WR  <
SCHNUNg keiner Stelle zitiert wird, sıch als Die beiden glei Anfang der „Entgeg-
„willkürlich und unhaltbar erweısen. Die nung“ mır zugeschriebenen „Thesen“ lauten:
Entgegnung erweckt den Eindruck, als se1 ıch Die Kirchenmitgliedschaft 1St keıin brauch-
eın Gegner der Kirchensteuer, während ıch bares Anknüpfungsmerkmal für die 1n den
doch meınen Beitrag geschrıeben habe, s1e staatlıchen Kırchensteuergesetzen statulerte

schützen allerdings nıcht ıhre Kirchensteuerpflicht.
Feinde, sondern, W asSs MI1r ZUT Zeıt OoOLwenNn- Der „Austritt Aaus der Kiırche“ kann Ver-

diger erscheint, ıhre Freunde. fassungskonform 1U dahin ausgelegt wWer-

Was zunächst den klaren und eindeutigen den, da{fß der den Austritt Erklärende nıichts
Wortlaut des GG“ angeht, lassen sich auch anderes 111 un nıchts anderes be-
klare und eindeutige 'Texte MI1t sehr Ver- gehrt, als keinem staatlichen Zwang ZUrTr Er-
schiedenen Augen lesen nıcht 1Ur Verfas- {üllung kirchlicher Pflichten unterliegen.
SUNgSTEXTE, sondern 19} die Schrift Der Von diesen beiden „Thesen“ 1St die 7weıte
Bericht ber den Stillstand der Sonne auf yrichtig wiedergegeben; 1n der Wiedergabe der
Josues Befehl (Jos 10, 12-15 1St klar und ersten dagegen fehlt das, worauf
eindeutig WwW1e 1Ur möglich; niıchtsdestoweni1- entscheidend ankommt. Selbstverständlich iISt
SCr lesen und verstehen WIr ıh: heute anders die Kirchenmitgliedschaft eın brauchbarer, Ja
als die Theologen, die Galılei verurteilt ha- der eINZ1g mögliche Anknüpfungspunkt
ben Auch die Religionsartikel der Weıimarer für die Kirchensteuer:;: 1n meınem Aufsatz
Reichsverfassung lıest 83813  } heute 1im Ontext akzeptiere ıch ıh ausdrücklich: allerdings be-
des Grundgesetzes anders als 1n der We1i- haupte ich, für den Staat (!) eigne sıch die

eit. Damals las die preußische Mıni- Kirchenmitgliedschaft ıcht als Merkmal. Wa-
sterialbürokratie Aaus der Qualifizierung der rum? Wer Mitglied der Kirche ist, entscheidet
Kırche als Körperschaft des Ööftentlichen dıe Kirche nach ıhrem eigenen echt un:
Rechts „klar un eindeutig“ die qualifizierte Selbstverständnıis; dem Staat steht 65 n  cht
Staatsautfsicht ber die Kırche heraus. Noch Z dieses echt und Selbstverständnis der

Kirche überprüfen der gar berichtigen;1St mır deutlich 1n Erinnerung, W1e bestürzt
untius Pacelli Wal, daß kıirchliche Amtits- kann Ur entweder VO:  } der Kırche selbst

sıch lassen, Wer ıhr gehört, der VO:  ;stellen dem nıcht miıt er Schärf}e en-
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den einzelnen die Meldung erhalten, ob und schaftsbegriffen! Wıeso me1in Bemühen, die
zutreffendenfalls welcher Kirche S1C gehö- verschiedenen Begriffe der Kırchenmitglied-
KEN: Wäre die 508. „Austrittserklärung“ ine chaft sauber auseinanderzuhalten, nach der
bloße Meldung den Staat, 888  3 gehöre Meinung VvVon Marre und List! „eine auf den
dieser der jener Kırche nıcht mehr d ersten Blick auch den Theologen verwırrende
ware eine solche Meldung kaum These“ sel, 1St für mich nıcht einsichtig. Dar-
einzuwenden;: sS1ie müßte 1LUF der Wahrheit auf kommt ber nıcht A enn diese Ban-
entsprechen WI1e beispielsweise die Meldung zen Ausführungen der „Entgegnung“ beruhen
des Wohnungswechsels das Meldeamt. 1a auf einem grundlegenden Versehen: während

die Austrittserklärung als einer at- ıch behaupte, das Merkmal der Kirchenmit-
lıchen Stelle gegenüber abgegebene Wıllens- gliedschaft se1 für den Staat ungeeıignet nı
erklärung das und nıchts anderes 1St S1e „operational“), hat INa  ; gelesen, iıch hielte
nach den bestehenden Gesetzen!) 1St eın Un- dieses Merkmal als solches für ungee1gnet.
ding; Ss1e hätte ZUTr Voraussetzung, daß der Ganz 1mM Gegenteil: iıch halte für das
Staat die Macht besäße, Menschen 1n eine einz1g und allein mafßgebliche ber hand-
Kırche (ein- und) auszugliedern. Genau das haben kann 6S nl  t der Staat, sondern ur

hat der Staat sıch früher angemadist; AUS die- die Kirche
SCr Denkweise 1St die Instıtution des „Aus- Wenn iıch die Erklärung des „Austritts Aaus
trıtts Aaus der Kirche“ entstanden; Ww1e S1e der Kirche“ auf das reduziere, W as S1e
heute 1n den Ländergesetzen steht, gehört S1Ce sowohl 1mM 1Nn des Selbstverständnisses der
einer überholten Epoche des Verhältnisses (katholischen) Kırche als auch des bei u15

VO':  3 Staat un: Kirche Der Staat, der mMIiIt nach dem bestehenden Verhältnisses von
echt eine unerhörte Anmaßung der Kirche Staat und Kırche allein bedeuten kann,
darın erblicken würde, WCI1N sS1ie Erklärungen mMag iINnan das dahın qualifizieren, dadurch
des Austritts aus dem Staatsverband ENISEC- werde die Austrittserklärung ZzÄ „Farce”“ (ın
yennäihme, sollte seinerseits sıch nıcht NmMa- meılınen Augen ISt S1e hnehin eine Monstro-
ßen, Erklärungen des Austrıitts Aaus der Kirche sıtät). Mehr 1n S1e hineinzulegen als ıch
entgegenzunehmen un diese Entgegennahme LUE,; 1St mit dem bei uns bestehenden vertas-

institutionalisieren. Das 1St. CS, — sungsmäßigen Verhältnis VO'  e} Staat und Kır-
iıch 1n meınem Aufsatz angehe. che, W1€e iıch ylaube verstehen mussen

Da{iß katholische Dogmatık und atholi- un: se1it Begınn meıiner Lehrtätigkeit immer
sches Kirchenrecht VO:  - Kirchenangehörigkeit vorgetragen habe schlechterdings nıcht VCI -

einbar: S1e würde dadurch einem verftas-der Kirchenmitgliedschaft 1n mehrtachem
1Nn sprechen, worauft die Entgegnung sungswıidrigen Übergriff des Staates 1n die
groißes Gewicht legt, 1St 1n meınem Autsatz „e1ıgenen Angelegenheiten“ der Kirche Eın
e1gens hervorgehoben. Indem die Kırche Staat, der Kirchenmitglieder WeNn auch miıt
selbst den „Ausgetretenen“ mit Sanktionen ihrer Zustimmung, Ja aut iıhr Verlangen
belegt und damit weıter als iıhren Rechts- Aaus der Kıirche ausgliedert, regelt damıit Nnl
unterworftenen behandelt, Z1Dt S1e klar seine Beziehungen Z Kırche, sondern mischt
erkennen, da{fß S1e ih; se1nes „Austritts“ sıch 1n eine der eigen(st)en Angelegenheiten

der Kırche ein. Die verschiedenen verfas-weıiterhin als ıhr Mitglied (wenn auch viel-
leicht 1Ur mit eingeschränktem Genußfß der sungsgerichtlichen Urteıile, die ausdrücklich

feststellen, der „Austrıitt“ habe NUuUNYT öffent-Mitgliedschaftsrechte; GCIC) ansıeht:; S1e
sıeht ıh: nıcht als einen ıhr gegenüber nıcht lich-rechtliche der „bürgerliche“ Folgen, lasse
mehr Abgabepflichtigen dl sondern als einen, dagegen das Innenverhältnis 7wischen der
der rechtswidrig die Erfüllung seiner tortbe- Kirche Uun!: dem „Ausgetretenen“ unberührt,
stehenden Abgabepflicht verweıgert. In der scheinen M1r N  u das bestätigen.
gleichen Angelegenheit operieren 1Iso Staat
und Kiırche mıiıt wel verschiedenen Mitglied- Vgl diese Zschr. 192972 (1931/32), 4, 2572653
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iNnanl eın Wort finden, das als Ablehnung derAusgerechnet MLT einen „einselt1g spirıtua-
listischen Kirchenbegriff“ zuzuschreiben, w1e Kirchensteuer ausgelegt werden könnte. Auch
die Verfasser der „Entgegnung“ N CUnN, 1St die Behauptung, die Kirchensteuerpflicht
grotesk, daß sich eın Eingehen darauf nıcht werde als „Zwang“ empfunden, liegt m1r
lohnt völlıg fern; Pflicht un Zwang werte ıch

Tieft beklagen 1St dagegen, daß der nıcht durcheinander; s1e SIN v1ie verschie-
7weiıte Teil der „Entgegnung“ behauptet, dene Dınge. habe auch nıcht VO Zwang
gehe mM1r „1N etzter Konsequenz dıe De- chlechthin gesprochen, sondern 1U VO

struktion des Bestehenden“. Worum mir staatlichen Zwang und da noch einmal dıt-
geht, 1St nichts anderes als die Kirchensteuer ferenziert. Dagegen bin ıch auf Grund meıiner
AaAus der Krise, 1n die s1e unverkennbar pera- Kenntnıiıs der allgemeınen Stimmung und der
ten 1St, heraus der über s1e hinweg füh- öftentlichen Meınung überzeugt, daß eın 5Sy-
LCIL. zweiıfle nıcht daran, daß eın VO  3 Stem, das gegenüber der staatlıchen Finzie-
Übergriffen des Staates 1n die eigenen Ange- hung und gegebenenfalls Zwangswelsen Be1-
legenheıten der Kirche freies Kirchensteuer- treibung der Kirchensteuer durch den Staat

NUT die Alternatiıve der „Austrittserklärung“SyStEM sowohl miıt der recht verstandenen
Demokratie als auch MI1t dem recht, insbe- bietet, ‚War nıcht 1n den Augen derer, die
sondere Iso uch 1m 1nnn VO': „Gaudium Aaus innerer Bereitschaft die Kırche mit mate-

1ellen Mitteln noch ber das Ausmaß derspes” und der Erklärung des Vatikanischen
Kirchensteuer hinaus unterstützen, wohl berKonzils über die Religionsfreiheit verstan-

denen Pluralismus csehr wohl vereinbar 1St. 1n den Augen der schr großen Zahl der
Nıcht diıe Kirchensteuer, sondern der VO'  3 mM1r ständigen“ die Kirche 1n einem ıcht C1I-

als moOonstroöses Unding erachtete „Austritt scheinen Läßt, das nıcht Z WAD! angetan iSt, iıhr
A4US der Kiırche“ durch Erklärung VOT einer die emuter erschließen un: die Herzen
staatlichen Stelle 1St. 1n meınen Augen eın gewinnen. Den seelsorglichen Belangen
Relikt“ Aaus einer überholten Epoche In und nach meıner selbstverständlich N:  cht

beweisbaren Mutmaßung auch den kirchli-meınem Beıtrag habe ıch versucht nachzu-
weisen, da{fß die Kirchensteuer aut dieses „Re- chen Fınanzen ware  S besser gedient, wennl dıe
lıkt“ nıcht angewıesen 1St, da{fß S1e nıcht Austrittserklärung beseitigt der mindestens
nötıg hat, sich aut diese Krücke stützen. 1n einer Weise interpretiert würde, daß der

Oose Schein e1ines Gewi1issenszwangs entfhiele.Diesen meınen Beweiıis mag Nanl angreifen;
Inan mMag ıhn durch schlüssigen Gegenbeweis Wırd die Austrittserklärung dadurch Aaus

widerlegen; nıcht angängıg ber 1St CcS, e1in- einer Monstrosıtät einer „Farcen und wiıll
mMan darın eınen Schaden erblicken, wlıegttach als keines Beweises bedürftig unNLeET-
dieser für miıch leicht 1mM Vergleich demstellen, mi1t der Preisgabe der Austrittserklä-

LUNS der MI1t iıhrer VO  z} M1r als notwendig Gewınn tür das Bild der Kirche 1n den Augen
angesehenen einschränkenden Auslegung bre- nicht NUuUr der Feinde, sondern auch vieler

ihrer Lreuen Kinder.che das System der Kirchensteuer ;11.

An keiner Stelle me1lines Aufsatzes WIFr:! Oswald A0 Nell-Breuning SJ

Hermeneutik: Nachholbeéarf und Forschungsprojekt

Hermeneutik 1St e1in Schlüsselwort der Zeıt. Wıe solchen Verstehens reflektieren 1St
„Alles, W as WIr sind, S1N! WIr geschichtlich“ Aufgabe der Hermeneutik. Miıt einıgem Ab-

stand wırd s1e 1U  3 auch VO'  ; der katholischenHegel) Dessen bewußt, wıll der Mensch VO:  ;

heute sıch Aaus seiner geschichtlichen Herkunft Theologie 1n Angriff M  o
verstehen, auf seine Zukunft hın Über das Wıe sehr das Thema AUuUS der Geschichte der
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